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Wissenswertes zu Kontaktpersonen und Quarantäneregelungen  
für Eltern, deren Kinder direkten Kontakt zu einer positiv auf SARS-CoV-2 
getesteten Person hatten  
 

Liebe Eltern von Kontaktpersonen, 

die Corona-Pandemie fordert von allen Bürgerinnen und Bürgern ein großes Maß 

an Flexibilität und Kooperation. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben ge-

zeigt, dass sich wiederkehrende Fragen ergeben, wenn es in der Betreuungsein-

richtung eine Person gibt, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.  

Sie erhalten diese Information, weil Ihr Kind aktuell als direkte Kontaktperson zu 

einer infizierten Person einzustufen ist und damit unter Quarantäne steht. Dies 

wurde vom Gesundheitsamt festgestellt und Ihnen über die Kitaleitung bzw. den 

Träger mündlich mitgeteilt. Der schriftliche Quarantänebescheid vom Gesund-

heitsamt wird Ihnen auf dem Postweg zugestellt. 

Quarantäne bedeutet für das Kind, sich bis zum festgesetzten Datum mit einem 

Elternteil möglichst von den anderen Familien- und Haushaltsmitgliedern zu se-

parieren und das Haus nicht zu verlassen.  

Informationen zur Betreuung von unter Quarantäne stehenden Kindern und die 

damit verbundenen Verdienstausfälle finden Sie auf der Website des Landschafts-

verband Westfalen-Lippe (LWL):  

https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=50644  
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Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom  Mein Zeichen Datum  

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

So finden Sie uns 

 

Busverbindung 

Linie 881 bis Klinikum 

– alle 15 Min. 

 

 

Bus & Bahn Hotline 

05261 6673950 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=50644


Kreis Lippe Der Landrat  

Felix-Fechenbach-Str. 5 

D-32756 Detmold 

fon 05231 62-0 

www.kreis-lippe.de 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Seite 2/3 

  

  

Allgemeine Hinweise zur häuslichen Quarantäne finden Sie auf der Website des 

Robert Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/

Inhalt.html  

Führen Sie während der Quarantäne ein Gesundheitstagebuch für Ihr Kind. Dazu 

beobachten und befragen Sie es zum Auftreten von Beschwerden wie Erkältungs-

symptomen, Durchfall oder Kopfschmerzen. Zusätzlich kontrollieren Sie bitte 

zwei Mal täglich die Temperatur, morgens und abends möglichst zur gleichen 

Zeit, und notieren sich die Werte. Sollten Sie Anzeichen einer Erkrankung be-

obachten, melden Sie sich umgehend und geben Sie den Namen des Kindes, Ge-

burtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Art und Ausprägung der Beschwerden 

sowie die Einrichtung und die Gruppe an. Bitte senden Sie diese Informationen an 

das Postfach testanfrage@kreis-lippe.de des Gesundheitsamtes.  

Veranlassen wir aufgrund der Beschwerden Ihres Kindes eine Testung, melden 

sich die Kollegen vom Testzentrum bei Ihnen. Da Ihr Kind zu diesem Zeitpunkt 

meistens bereits unter Quarantäne steht, ist Ihrerseits darauf zu achten, dass sich 

das Kind möglichst nur mit dem betreuenden Elternteil direkt zum vereinbarten 

Ort begibt und anschließend auf dem kürzesten Weg ohne Zwischenstopp nach 

Hause zurückkehrt.  

Für die Testung sind folgende Punkte zu beachten: 

 Erscheinen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin und beachten Sie 

die Einhaltung der Abstandsregeln, um die Ansammlung einer größeren 

Gruppe zu vermeiden  

 Gehen Sie nicht zu Fuß und nutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel  

 Sollten Sie keinen eigenen PKW nutzen können, informieren Sie uns  

 Alle Personen tragen Mund-Nasen-Schutz während der Fahrt (mit Aus-

nahme des Fahrers). Die Maske wird nur zur Abstrichentnahme kurzzeitig 

entfernt  

 Ab 1h vor dem Abstrichtermin sind Essen und Trinken ebenso untersagt 

wie Kaugummi kauen, Bonbon lutschen, Rauchen u.ä.   

 Minderjährige Personen kommen in Begleitung eines Erziehungsberech-

tigten oder legen eine Einwilligung zum Abstrich mit Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten vor   

 Findet der Abstrich im Testzentrum statt, so steigen Sie nicht aus dem  

Auto aus. 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html
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Die Möglichkeit, die Abstrichentnahme zu verweigern, besteht laut §25(3) IfSG 

nicht. Hiernach sind Sie verpflichtet, den Abstrich vornehmen zu lassen. Sollten 

Sie dies verweigern, muss das Gesundheitsamt die Maßnahme anordnen und 

behördlich durchsetzen.  

Positive Testergebnisse werden telefonisch durch das Gesundheitsamt übermit-

telt. Negative Testergebnisse können aus Kapazitätsgründen nicht mehr telefo-

nisch mitgeteilt werden. Alternative Möglichkeiten, um das Testergebnis zu erhal-

ten, werden Ihnen beim Abstrich mitgeteilt.  

Auch bei negativem Testergebnis muss die Quarantäne bis zum im Bescheid ge-

nannten Datum fortgesetzt werden.  

Bitte beachten Sie, dass die Quarantänemaßnahmen regelmäßig durch das Ord-

nungsamt kontrolliert werden und Quarantäneverstöße mit einem Bußgeld belegt 

werden können. 

Häufig sind Familien- oder Haushaltsmitglieder, die als Kontaktperson der Kon-

taktperson gelten, sehr verunsichert, wie sie sich im Detail zu verhalten haben. 

Empfehlenswert ist aber unbedingt eine Separierung von der unter Quarantäne 

stehenden Person, welche sich vom Rest der Familie konsequent absondern sollte 

(bei jüngeren Kindern bitte immer mit einem Elternteil).   

Grundsätzlich gilt, dass diese Personen als Kontakt des Kontaktes nicht mit getes-

tet werden und bis zum Erhalt des Testergebnisses der betroffenen direkten Kon-

taktperson ihrer Tätigkeit uneingeschränkt nachgehen können. Das gilt auch für 

Personen, die in systemrelevanten Berufen oder sensiblen Tätigkeitsbereichen 

arbeiten. Hiervon abweichende Vereinbarungen können mit dem Arbeitgeber 

besprochen werden und liegen nicht in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes.  

Mit diesen Hinweisen hoffen wir einige Ihrer Fragen im Vorfeld beantwortet zu 

haben. 

Kommen Sie gut durch die Pandemie und bleiben Sie gesund! 

Ihr Gesundheitsamt  

 


